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(zu § 13 Abs. 2) 

 

 

 
 
Stimmkarte 
 
 
 

Bezirk  Wahlsprengel                                             

Gemeinde  Straße/Gasse/Platz, Hausnummer 

Lfd. Nr. in der 
Stimmliste 

Vor- und Familienname Geburtsjahr 

Ort, Datum                 Unterschrift des (der) 
Bürgermeisters(in) 
für den (die) 
Bürgermeister(in) 
                                     

Die oben genannte Person ist berechtigt, ihr  
Stimmrecht auch außerhalb des Ortes, an dem sie in der 
Stimmliste eingetragen ist, auszuüben. Duplikate für 
abhanden gekommene oder unbrauchbar gewordene 
Stimmkarten dürfen in keinem Fall ausgefolgt werden. 

       

 

 
 

VOLKSBEGEHREN  
Eintragungszeit zwischen XX.XX.XXXX und XX.XX.XXXX 

 
  

Mit Hilfe dieser Stimmkarte können Sie Ihre Stimme während der Eintragungszeit zwischen XX.XX.XXXX und 
XX.XX.XXXX auf folgende Weise abgeben: 

 

Vor einer Eintragungsbehörde während der Eintragungszeit: 

• Mit dieser Stimmkarte können Sie während der Eintragungszeit in jedem Eintragungsort Ihre Stimme 
abgeben. 

• Wenn Ihnen der Besuch des Eintragungsort während der Eintragungszeit wegen mangelnder Geh- und 
Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen, oder 
wegen Ihrer Unterbringung in gerichtlichen Gefangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im 
Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen unmöglich ist, können Sie im Eintragungszeitraum mit dieser 
Stimmkarte auch vor der Sonderwahlbehörde (auch „fliegende Wahlkommission“ genannt) Ihre Stimme 
abgeben, wenn Sie dies beantragt haben. 

• Übergeben Sie bei einer Eintragung vor der Eintragungsbehörde in jedem Fall die Stimmkarte 
dem Wahlleiter (der Wahlleiterin), so, wie sie diese von der Gemeinde bekommen haben. Er (Sie) 
wird Ihnen die weiteren Schritte der Stimmabgabe erklären . 

Amts- 
Stampiglie 
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